
 

          
 

Verleihbedingungen 
 
1. Haftung  
Der Mieter haftet dem Kreisjugendring Eichstätt für den Verlust der gemieteten Geräte und für jeden 
Schaden, der vom Zeitpunkt der Abholung bis zu ihrem Wiedereintreffen entsteht. Die 
Schadensersatzpflicht wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass der Schaden auf einem Umstand 
beruht, den der Mieter nicht zu vertreten hat. 
Der Mieter hat den Preis der Wiederbeschaffung zu zahlen. Eine besondere Gerätever-sicherung 
besteht nicht. 
 
2. Miete  
Für die Nutzungsdauer ist eine Miete zu zahlen. Die Miethöhe wird in der Rechnung festgesetzt. Die 
Bezahlung erfolgt entweder bar bei der Rückgabe der Geräte oder durch Überweisung auf das 
Konto des Kreisjugendrings Die gemieteten Gegenstände dürfen nicht an Dritte weitervermietet 
werden. 
 
3. Abholung und Rückgabe  
Die Termine für die Abholung und Rückgabe der Geräte und Materialien werden vom 
Kreisjugendring Eichstätt festgelegt. Der Mieter trägt die Kosten des Hin- und Rücktransportes. 
 
4. Veränderungen an den Geräten  
An den Geräten und Materialien dürfen keinerlei Veränderungen ohne Einwilligung des 
Kreisjugendring Eichstätts vorgenommen werden. Daher ist sie in diesem Zustand zurückzugeben, 
wie sie ausgeliehen wurde. 
 
5. Beschädigungen  
Jede Beschädigung und jeder Verlust der gemieteten Geräte und Materialen ist dem 
Kreisjugendring Eichstätt unverzüglich zu melden. Sollte der nachfolgenden Mieter aufgrund von 
Beschädigung oder Verlust einzelner Gegenstände der Geräte nicht rechtzeitig oder komplett 
beliefert werden können, so trägt der vorhergehende Mieter alle dadurch entstehenden Kosten. 
 
6. Verleihzeit 
Die Leihzeit beginnt mit der Ausgabe des/der Leihobjekte/s und endet mit dem Wiedereintreffen 
des/der Leihobjekte/s beim Kreisjugendring Eichstätt.  
 
7. Stornobedingungen 
Der Mietzins ist auch bei Nichtabholung oder Nichtnutzung der Mietsache (z.B. bei schlechtem 

Wetter) zu entrichten. In Fall des Rücktritts wird eine Stornogebühr von bis zu 100% der 

Verleihgebühr fällig. 
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